
ZfIR 2021, A 3
Start der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und neue Förderrichtlinie zur
Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme (EBN)
Mit der neuen „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG), einem Kernelement des nationalen
Klimaschutzprogramms 2030, wird die Bundesregierung ab 2021 ihre energetische Gebäudeförderung
neu strukturieren.
Die bisherigen Programme zur Förderung von Energieeffizienz und Erneuerbaren Energien im
Gebäudebereich werden mit der neuen BEG in einem modernisierten, vereinfachten und
weiterentwickelten Förderangebot gebündelt. Die BEG besteht aus drei Teilprogrammen, die jeweils in
einer Zuschussvariante oder einer Kreditvariante angeboten werden. Mit den Programmen werden
Vollsanierung und Neubau von Wohngebäuden (BEG WG) bzw. Nichtwohngebäuden (BEW NWG) sowie
Einzelmaßnahmen an Wohn- und Nichtwohngebäuden (BEG EM) gefördert. Zum 1. 1. 2021 startet die
Zuschussförderung für Einzelmaßnahmen im Teilprogramm BEG EM durch das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Die BEG NWG und BEG WG Zuschuss- und Kreditvariante) sowie die BEG
EM in der Kreditvariante sind zur Durchführung durch die KfW für den Sommer 2021 geplant.
(Gemeinsame PM von BMI, BAFA und KfW v. 14. 12. 2020)
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